
 

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Götz + Moriz GmbH gegenüber Verbrauchern 
 

Die Grundlage einer dauernden und bleibenden Geschäftsverbindung sind nicht 

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, sondern Zusammenarbeit und gegen-

seitiges Vertrauen. Dennoch kommen wir nicht umhin, für alle Geschäfte mit 

unseren Kunden in unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen einige Punkte 
abweichend bzw. ergänzend zu den gesetzlichen Bestimmungen zu regeln. 

Einkaufs- bzw. Auftragsbedingungen unserer Kunden, auch im Voraus für alle 

künftigen Geschäfte, widersprechen wir hiermit ausdrücklich.  

 

I. Geltungsbereich  

1. Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten für den zwischen dem 

Verkäufer und dem Käufer (Verbraucher) abgeschlossenen Vertrag über die 
Lieferung von Waren.   

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer im Zusam-

menhang mit den Kaufverträgen getroffen werden, sind in dem Kaufvertrag, 
diesen Bedingungen und der Auftragsbestätigung schriftlich niedergelegt.  

  

II. Angebot und Vertragsschluss  

1. Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, 

dass der Verkäufer diese ausdrücklich schriftlich als verbindlich bezeichnet hat.  

2. Abbildungen, Zeichnungen sowie andere Unterlagen, die zu den 

unverbindlichen Angeboten des Verkäufers gehören, bleiben im Eigentum des 

Verkäufers und sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht von ihm 

ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind. 

  

III. Preise / Zahlungsbedingungen  

1. Die Preise des Verkäufers gelten ohne Transportkosten, sofern keine 
abweichende Vereinbarung mit dem Käufer getroffen wurde.  

2. Lieferungen frei Baustelle/frei Lager bedeutet Anlieferung ohne Abladen, 

befahrbare Anfuhrstraße vorausgesetzt. Ist Abladen vereinbart, wird am 
Fahrzeug abgeladen.  

3. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Preise entsprechend zu ändern, 

wenn es nach Abschluss des Vertrages mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr 

als vier Monaten zu Kostenerhöhungen oder -senkungen der eigenen 

Einstandspreise, Fracht-, Versand- und Versandnebenkosten kommt. Dies wird 

der Verkäufer auf Verlangen nachweisen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 % des 
vereinbarten Kaufpreises, steht dem Käufer ein Rücktrittsrecht zu.  

4. Der Kaufpreis ist bei Übergabe oder Lieferung fällig; die Gewährung eines 

Zahlungszieles bedarf der schriftlichen Vereinbarung.  

5. Sofern ein Zahlungsziel vereinbart wurde, bleibt die Ware bis zur Bezahlung 

des Kaufpreises Eigentum des Verkäufers (siehe hierzu unter VI.).   

6. Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, sofern ein Zahlungsziel 

vereinbart wurde ist der Verkäufer berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an 

Zinsen i.H.v. 5 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Zentralbank 

(EZB), mindestens aber 5 %-Punkten zu verlangen. Der Nachweis eines höheren 

Schadens durch den Verkäufer bleibt vorbehalten.  

7. Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder 

Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegen-

ansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung 

eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur befugt, wenn sein Gegen-

anspruch auf demselben Kaufvertrag beruht. Es wird auf den einzelnen Kauf und 

nicht auf eine eventuelle Zusammenfassung in einer Rechnung abgestellt.  

8. Skonto wird nach besonderer Vereinbarung gewährt. Ein Skontoabzug ist 
unzulässig, soweit ältere, fällige Rechnungen noch nicht beglichen sind. 
Skontierfähig ist ausschließlich der Warenwert ohne Frachtanteile und 
Dienstleistungen. Im Warenwert enthaltene Vorfrachten und Dienstleistungen 
werden mittels einer Pauschale in Abzug gebracht. 
  

IV. Liefer- und Leistungszeit  

1. Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart 
worden sind, sind ausschließlich unverbindliche Angaben.  

2. Der Verkäufer haftet dem Käufer bei Lieferverzug nach den gesetzlichen 

Bestimmungen, wenn der Lieferverzug auf einer von dem Verkäufer zu 

vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruht. Eine 

Haftung für einfache Fahrlässigkeit bleibt bestehen. Dem Verkäufer ist ein 

Verschulden seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen. Beruht der 

Lieferverzug nicht auf einer von dem Verkäufer zu vertretenden vorsätzlichen 

oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung, ist die Haftung des Verkäufers auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.  

3. Beruht der von dem Verkäufer zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften 

Verletzung einer vertraglichen Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungs-

gemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 

Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf, haftet der 

Verkäufer nach den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Fall ist die 

Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 

Schaden begrenzt, es sei denn, der Lieferverzug beruht auf einer von dem 

Verkäufer zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertrags-
verletzung.  

4. Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, 

soweit dies dem Käufer zumutbar ist.  

V. Gewährleistung / Haftung  

1. Der Verkäufer haftet unabhängig von den nachfolgenden Haftungs-

beschränkungen nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, 

Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflicht-

verletzung von ihm, seinen gesetzlichen Vertretern oder seinen Erfüllungs-

gehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkt-

haftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen 

oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist des Verkäufers, 

seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.   

2. Soweit der Verkäufer bezüglich der Ware oder Teile derselben eine 

Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haftet er auch 

im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten 

Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware 

eintreten, haftet der Verkäufer allerdings nur dann, wenn das Risiko eines 

solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie 
erfasst ist.  

3. Der Verkäufer haftet auch für Schäden, die er durch einfache fahrlässige 

Verletzung solcher vertraglichen Verpflichtungen verursacht, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und 

auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Das 

Gleiche gilt, wenn dem Käufer Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung 

zustehen. Der Verkäufer haftet jedoch nur, soweit die Schäden in typischer 
Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind.  

4. Eine weitergehende Haftung des Verkäufers ist ohne Rücksicht auf die 

Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen; dies gilt 

insbesondere auch für deliktische Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz 

vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung; hiervon unberührt bleibt die 

Haftung des Verkäufers gemäß Ziff. 4 Nr. 2 bis 3 dieser Allgemeinen Lieferungs- 

und Zahlungsbedingungen. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen 

oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  

5. Eine Haftung für Beratungsleistungen etc. insbesondere im Hinblick auf die 

Be- und Verarbeitung von Baustoffen wird nur übernommen, wenn diese 

schriftlich erfolgte. 

6. Naturbaustoffe (z. B. Naturstein, Holz) können im Hinblick auf ihre 

Oberflächenbeschaffenheit, Farbe und Struktur Schwankungen aufweisen. Dies 

ist naturgegeben und somit kein Grund für eine Beanstandung. 

 

VI. Hinweis gem. Verpackungsgesetz 

Gemäß Verpackungsgesetz § 15 Absatz 1 Nr. 5 weisen wir darauf hin, dass Sie 

die von uns gelieferten Verpackungsmaterialien an einem unserer Standorte 

zurückgeben dürfen. Wir führen diese sodann dem Recycling zu. Alternativ 

vermeiden wir gemeinsam zusätzliche Kosten, Transporte und Emissionen, 

wenn Sie die Verpackungsmaterialien selbst direkt dem Recycling zuführen. 

 

VII. Eigentumsvorbehalt  

Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller 

Zahlungen aus dem Kaufvertrag vor.  

Der Käufer hat den Verkäufer von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von 

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie sonstigen Beeinträchtigungen seines 

Eigentums unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Der Käufer hat dem 

Verkäufer alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen 

diese Verpflichtung und durch erforderliche Interventionsmaßnahmen gegen 

Zugriffe Dritter entstehen.  

Verhält sich der Käufer vertragswidrig, insbesondere wenn der Käufer seiner 

Zahlungsverpflichtung trotz einer Mahnung des Verkäufers nicht nachkommt, 

kann der Verkäufer nach einer vorherigen angemessenen Fristsetzung vom 

Vertrag zurücktreten und die Herausgabe der noch in seinem Eigentum 

stehenden Ware verlangen. In der Zurücknahme der Ware durch den Verkäufer 

liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Die dabei anfallenden Transportkosten trägt der 

Käufer. In der Pfändung der Ware durch den Verkäufer liegt stets ein Rücktritt 

vom Vertrag. Der Verkäufer ist nach Rückerhalt der Ware zu deren Verwertung 

befugt. Der Verwertungserlös ist auf Verbindlichkeiten des Verkäufers - 
abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.  

  

VIII. Schlussbestimmung, anzuwendendes Recht  

Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich 

nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht. Die Anwendung 

des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

Stand: 11/2021 

Hiermit bestätige ich eine Ausfertigung der Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gegenüber Verbrauchern erhalten zu haben 

und erkläre mein Einverständnis zu den für mich als Verbraucher geltenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. 

 

 

Unterschrift(en) der/des Kunden 

 


